
Abgabenordnung
– Auszug –

In der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002

(BGBl. I S. 3866, ber. BGBl. I 2003 S. 61), zuletzt geändert am 7. August 2013
(BGBl. I S. 3154)

§ 51
Allgemeines

(1) 1Gewährt das Gesetz eine Steuervergünstigung, weil eine Körperschaft ausschließlich
und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke (steuerbegünstigte
Zwecke) verfolgt, so gelten die folgenden Vorschriften. 2Unter Körperschaften sind die
Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen im Sinne des Körper-
schaftsteuergesetzes zu verstehen. 3Funktionale Untergliederungen (Abteilungen) von
Körperschaften gelten nicht als selbstständige Steuersubjekte.

(2) ...

(3) 1Eine Steuervergünstigung setzt zudem voraus, dass die Körperschaft nach ihrer Sat-
zung und bei ihrer tatsächlichen Geschäftsführung keine Bestrebungen im Sinne des § 4
des Bundesverfassungsschutzgesetzes fördert und dem Gedanken der Völkerverständi-
gung nicht zuwiderhandelt. 2Bei Körperschaften, die im Verfassungsschutzbericht des
Bundes oder eines Landes als extremistische Organisation aufgeführt sind, ist widerlegbar
davon auszugehen, dass die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfüllt sind. 3Die Finanz-
behörde teilt Tatsachen, die den Verdacht von Bestrebungen im Sinne des § 4 des Bun-
desverfassungsschutzgesetzes oder des Zuwiderhandelns gegen den Gedanken der Völ-
kerverständigung begründen, der Verfasssungsschutzbehörde mit.

§ 52
Gemeinnützige Zwecke

(1) 1Eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf ge-
richtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos
zu fördern. 2Eine Förderung der Allgemeinheit ist nicht gegeben, wenn der Kreis der Per-
sonen, dem die Förderung zugute kommt, fest abgeschlossen ist, zum Beispiel Zugehö-
rigkeit zu einer Familie oder zur Belegschaft eines Unternehmens, oder infolge seiner
Abgrenzung, insbesondere nach räumlichen oder beruflichen Merkmalen, dauernd nur
klein sein kann. 3Eine Förderung der Allgemeinheit liegt nicht allein deswegen vor, weil
eine Körperschaft ihre Mittel einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zuführt.

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 sind als Förderung der Allgemeinheit an-
zuerkennen:
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1. die Förderung von Wissenschaft und Forschung;

2. die Förderung der Religion;

3. die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheits-
pflege, insbesondere die Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten,
auch durch Krankenhäuser im Sinne des § 67, und von Tierseuche;

4. die Förderung der Jugend- und Altenhilfe;

5. die Förderung von Kunst und Kultur;

6. die Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege;

7. die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studen-
tenhilfe;

8. ...

...

§ 53
Mildtätige Zwecke

1Eine Körperschaft verfolgt mildtätige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist,
Personen selbstlos zu unterstützen,

1. die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe an-
derer angewiesen sind oder

2. deren Bezüge nicht höher sind als das Vierfache des Regelsatzes der Sozialhilfe im
Sinne des § 28 des Zwölften Buches Soziagesetzbuch; beim Alleinstehenden oder
Hausvorstand tritt an die Stelle des Vierfachen das Fünffache des Regelsatzes. 2Dies
gilt nicht für Personen, deren Vermögen zur nachhaltigen Verbesserung ihres Unter-
halts ausreicht und denen zugemutet werden kann, es dafür zu verwenden. 3Bei Per-
sonen, deren wirtschaftliche Lage aus besonderen Gründen zu einer Notlage geworden
ist, dürfen die Bezüge oder das Vermögen die genannten Grenzen übersteigen. 4Bezüge
im Sinne dieser Vorschrift sind

a) Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes und

b) andere zur Bestreitung des Unterhalts bestimmte oder geeignete Bezüge,

die der Alleinstehende oder der Haushaltsvorstand und die sonstigen Haushaltsange-
hörigen haben. 5Zu berücksichtigen sind auch gezahlte und empfangene Unterhalts-
leistungen. 6Die wirtschaftliche Hilfebedürftigkeit im vorstehenden Sinne ist bei Emp-
fängern von Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, des
Wohngeldgesetzes, bei Empfängern von Leistungen nach § 27 a des Bundesversor-
gungsgesetzes oder § 6a des Bundeskindergeldgesetzes als nachgewiesen anzusehen.
7Die Körperschaft kann den Nachweis mit Hilfe des jeweiligen Leistungsbescheids,
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der für den Unterstützungszeitraum maßgeblich ist, oder mit Hilfe der Bestätigung des
Sozialleistungsträgers führen. 8Auf Antrag der Körperschaft kann auf einen Nachweis
der wirtschaftlichen Hilfebedürftigkeit verzichtet werden, wenn auf Grund der beson-
deren Art der gewährten Unterstützungsleistung sichergestellt ist, dass nur wirtschaft-
lich hilfebedürftige Personen im vorstehenden Sinne unterstützt werden; für den Be-
scheid über den Nachweisverzicht gilt § 60 a Abs. 3 bis 5 entsprechend.

§ 54
Kirchliche Zwecke

(1) Eine Körperschaft verfolgt kirchliche Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist,
eine Religionsgemeinschaft, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, selbstlos zu för-
dern.

(2) Zu diesen Zwecken gehören insbesondere die Errichtung, Ausschmückung und Un-
terhaltung von Gotteshäusern und kirchlichen Gemeindehäusern, die Abhaltung von Got-
tesdiensten, die Ausbildung von Geistlichen, die Erteilung von Religionsunterricht, die
Beerdigung und die Pflege des Andenkens der Toten, ferner die Verwaltung des Kirchen-
vermögens, die Besoldung der Geistlichen, Kirchenbeamten und Kirchendiener, die Al-
ters- und Behindertenversorgung für diese Personen und die Versorgung ihrer Witwen und
Waisen.

§ 55
Selbstlosigkeit

(1) Eine Förderung oder Unterstützung geschieht selbstlos, wenn dadurch nicht in erster
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke – zum Beispiel gewerbliche Zwecke oder sonstige Er-
werbszwecke – verfolgt werden und wenn die folgenden Voraussetzungen gegeben sind:

1. 1Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet wer-
den. 2Die Mitglieder oder Gesellschafter (Mitglieder im Sinne dieser Vorschriften)
dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sons-
tigen Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft erhalten. 3Die Körperschaft darf ihre
Mittel weder für die unmittelbare noch für die mittelbare Unterstützung oder Förderung
politischer Parteien verwenden.

2. Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung der
Körperschaft nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert
ihrer geleisteten Sacheinlagen zurückerhalten.

3. Die Körperschaft darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.

4. 1Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen
Zwecks darf das Vermögen der Körperschaft, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile
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der Mitglieder und den gemeinen Wert der von den Mitgliedern geleisteten Sachein-
lagen übersteigt, nur für steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden (Grundsatz der
Vermögensbindung). 2Diese Voraussetzung ist auch erfüllt, wenn das Vermögen einer
anderen steuerbegünstigten Körperschaft oder einer juristischen Person des öffentli-
chen Rechts für steuerbegünstigte Zwecke übertragen werden soll.

5. 1Die Körperschaft muss ihre Mittel grundsätzlich zeitnah für ihre steuerbegünstigten
satzungsmäßigen Zwecke verwenden. 2Verwendung in diesem Sinne ist auch die Ver-
wendung der Mittel für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenstän-
den, die satzungsmäßigen Zwecken dienen. 3Eine zeitnahe Mittelverwendung ist ge-
geben, wenn die Mittel spätestens in dem auf den Zufluss folgenden zwei Kalender-
oder Wirtschaftsjahren für die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke verwen-
det werden.

(2) Bei der Ermittlung des gemeinen Werts (Absatz 1 Nr. 2 und 4) kommt es auf die
Verhältnisse zu dem Zeitpunkt an, in dem die Sacheinlagen geleistet worden sind.

(3) Die Vorschriften, die die Mitglieder der Körperschaft betreffen (Absatz 1 Nr. 1, 2 und
4), gelten bei Stiftungen für die Stifter und ihre Erben, bei Betrieben gewerblicher Art von
juristischen Personen des öffentlichen Rechts für die Körperschaft sinngemäß, jedoch mit
der Maßgabe, dass bei Wirtschaftsgütern, die nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 41 des Einkom-
mensteuergesetzes aus einem Betriebsvermögen zum Buchwert entnommen worden sind,
an die Stelle des gemeinen Werts der Buchwert der Entnahme tritt.

§ 56
Ausschließlichkeit

Ausschließlichkeit liegt vor, wenn eine Körperschaft nur ihre steuerbegünstigten sat-
zungsmäßigen Zwecke verfolgt.

§ 57
Unmittelbarkeit

(1) 1Eine Körperschaft verfolgt unmittelbar ihren steuerbegünstigten satzungsmäßigen
Zweck, wenn sie selbst diese Zwecke verwirklicht. 2Das kann auch durch Hilfspersonen
geschehen, wenn nach den Umständen des Falls, insbesondere nach den rechtlichen und
tatsächlichen Beziehungen, die zwischen der Körperschaft und der Hilfsperson bestehen,
das Wirken der Hilfsperson wie eigenes Wirken der Körperschaft anzusehen ist.

(2) Eine Körperschaft, in der steuerbegünstigte Körperschaften zusammengefasst sind,
wird einer Körperschaft, die unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke verfolgt, gleichgestellt.

1 Geändert aufgrund Artikel 3 Gesetz zur Fortführung der Gesetzeslage 2006 bei der Entfernungspauschale vom 20.04.09 (BGBl.
S. 774, 776)
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§ 58
Steuerlich unschädliche Betätigungen

Die Steuervergünstigung wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass

1. eine Körperschaft Mittel für die Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke einer
anderen Körperschaft oder für die Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke durch
eine juristische Person des öffentlichen Rechts beschafft; die Beschaffung von Mitteln
für eine unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft des privaten Rechts setzt voraus,
dass diese selbst steuerbegünstigt ist,

2. eine Körperschaft ihre Mittel teilweise einer anderen, ebenfalls steuerbegünstigten
Körperschaft oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts zur Verwendung
zu steuerbegünstigten Zwecken zuwendet,

3. eine Körperschaft ihre Arbeitskräfte anderen Personen, Unternehmen, Einrichtungen
oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts für steuerbegünstigte Zwecke
zur Verfügung stellt,

4. eine Körperschaft ihr gehörende Räume einer anderen, ebenfalls steuerbegünstigten
Körperschaft oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts zur Nutzung zu
steuerbegünstigten Zwecken überlässt,

5. eine Stiftung einen Teil, jedoch höchstens ein Drittel ihres Einkommens dazu ver-
wendet, um in angemessener Weise den Stifter und seine nächsten Angehörigen zu
unterhalten, ihre Gräber zu pflegen und ihr Andenken zu ehren,

6. eine Körperschaft ihre Mittel ganz oder teilweise einer Rücklage zuführt, soweit dies
erforderlich ist, um ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke nachhaltig er-
füllen zu können,

7. a) eine Körperschaft höchstens ein Drittel des Überschusses der Einnahmen über die
Unkosten aus Vermögensverwaltung und darüber hinaus höchstens 10 vom Hun-
dert ihrer sonstigen nach § 55 Abs. 1 Nr. 5 zeitnah zu verwendenden Mittel einer
freien Rücklage zuführt,

b) eine Körperschaft Mittel zum Erwerb von Gesellschaftsrechten zur Erhaltung der
prozentualen Beteiligung an Kapitalgesellschaften ansammelt oder im Jahr des
Zuflusses verwendet; diese Beträge sind auf die nach Buchstabe a in demselben
Jahr oder künftig zulässigen Rücklagen anzurechnen,

8. eine Körperschaft gesellige Zusammenkünfte veranstaltet, die im Vergleich zu ihrer
steuerbegünstigten Tätigkeit von untergeordneter Bedeutung sind,

9. ein Sportverein neben dem unbezahlten auch den bezahlten Sport fördert,

10. eine von einer Gebietskörperschaft errichtete Stiftung zur Erfüllung ihrer steuerbe-
günstigten Zwecke Zuschüsse an Wirtschaftsunternehmen vergibt,

11. eine Körperschaft folgende Mittel ihrem Vermögen zuführt:
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a) Zuwendungen von Todes wegen, wenn der Erblasser keine Verwendung für den
laufenden Aufwand der Körperschaft vorgeschrieben hat,

b) Zuwendungen, bei denen der Zuwendende ausdrücklich erklärt, dass sie zur Aus-
stattung der Körperschaft mit Vermögen oder zur Erhöhung des Vermögens be-
stimmt sind,

c) Zuwendungen auf Grund eines Spendenaufrufs der Körperschaft, wenn aus dem
Spendenaufruf ersichtlich ist, dass Beträge zur Aufstockung des Vermögens er-
beten werden,

d) Sachzuwendungen, die ihrer Natur nach zum Vermögen gehören,

12. eine Stiftung im Jahr ihrer Errichtung und in den zwei folgenden Kalenderjahren
Überschüsse aus der Vermögensverwaltung und die Gewinne aus wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieben (§ 14) ganz oder teilweise ihrem Vermögen zuführt.

§ 59
Voraussetzung der Steuervergünstigung

Die Steuervergünstigung wird gewährt, wenn sich aus der Satzung, dem Stiftungsgeschäft
oder der sonstigen Verfassung (Satzung im Sinne dieser Vorschriften) ergibt, welchen
Zweck die Körperschaft verfolgt, dass dieser Zweck den Anforderungen der §§ 52 bis 55
entspricht und dass er ausschließlich und unmittelbar verfolgt wird; die tatsächliche Ge-
schäftsführung muss diesen Satzungsbestimmungen entsprechen.

§ 60
Anforderungen an die Satzung

(1) Die Satzungszwecke und die Art ihrer Verwirklichung müssen so genau bestimmt sein,
dass auf Grund der Satzung geprüft werden kann, ob die satzungsmäßigen Vorausset-
zungen für Steuervergünstigungen gegeben sind. Die Satzung muss die in der 1Anlage 1
bezeichneten Festlegungen enthalten.

(2) Die Satzung muss den vorgeschriebenen Erfordernissen bei der Körperschaftsteuer
und bei der Gewerbesteuer während des ganzen Veranlagungs- oder Bemessungszeit-
raums, bei den anderen Steuern im Zeitpunkt der Entstehung der Steuer entsprechen.

§ 60 a
Feststellung der satzungsmäßigen Voraussetzungen

(1)  1Die Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und
61 wird gesondert festgestellt. 2Die Feststellung der Satzungsmäßigkeit ist für die Besteu-

1 Anlage 1 (zu § 60) Mustersatzungen für Vereine, Stiftungen, Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen
Rechts, geistliche Genossenschaften und Kapitalgesellschaften - Text nicht abgedruckt, bei Bedarf online abrufbar -
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erung der Körperschaft und der Steuerpflichtigen, die Zuwendungen in Form von Spenden
und Mitgliedsbeiträgen an die Körperschaft erbringen, bindend.

(2)  Die Feststellung der Satzungsmäßigkeit erfolgt

1. auf Antrag der Körperschaft oder

2. von Amts wegen bei der Veranlagung zur Körperschaftsteuer, wenn bisher noch keine
Feststellung erfolgt ist.

(3)  Die Bindungswirkung der Feststellung entfällt ab dem Zeitpunkt, in dem die Rechts-
vorschriften, auf denen die Feststellung beruht, aufgehoben oder geändert werden.

(4)  Tritt bei den für die Feststellung erheblichen Verhältnissen eine Änderung ein, ist die
Feststellung mit Wirkung vom Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse aufzuheben.

(5)  1Materielle Fehler im Feststellungsbescheid über die Satzungsmäßigkeit können mit
Wirkung ab dem Kalenderjahr beseitigt werden, das auf die Bekanntgabe der Aufhebung
der Feststellung folgt. 2§ 176 gilt entsprechend, außer es sind Kalenderjahre zu ändern, die
nach der Verkündung der maßgeblichen Entscheidung eines obersten Gerichtshofes des
Bundes beginnen.

§ 61
Satzungsmäßige Vermögensbindung

(1) Eine steuerlich ausreichende Vermögensbindung (§ 55 Abs. 1 Nr. 4) liegt vor, wenn
der Zweck, für den das Vermögen bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder
bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks verwendet werden soll, in der Satzung so genau be-
stimmt ist, dass auf Grund der Satzung geprüft werden kann, ob der Verwendungszweck
steuerbegünstigt ist.

(2) (weggefallen)1

(3) 1Wird die Bestimmung über die Vermögensbindung nachträglich so geändert, dass sie
den Anforderungen des § 55 Abs. 1 Nr. 4 nicht mehr entspricht, so gilt sie von Anfang an
als steuerlich nicht ausreichend. 2§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ist mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass Steuerbescheide erlassen, aufgehoben oder geändert werden können, soweit sie
Steuern betreffen, die innerhalb der letzten zehn Kalenderjahre vor der Änderung der Be-
stimmung über die Vermögensbindung entstanden sind.

§ 62

(weggefallen)2

1 §61 Abs. 2 AO aufgehoben durch Art. 5 des Gesetzes zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements vom 10.10.07
(BGBl. I S. 2332).

2 Aufgehoben durch Art.10 des Jahressteuergesetzes 2009 vom 19. Dez. 2008 (BGBl. I S. 2794).
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§ 63
Anforderungen an die tatsächliche Geschäftsführung

(1) Die tatsächliche Geschäftsführung der Körperschaft muss auf die ausschließliche und
unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und den Bestimmun-
gen entsprechen, die die Satzung über die Voraussetzungen für Steuervergünstigungen
enthält.

(2) Für die tatsächliche Geschäftsführung gilt sinngemäß § 60 Abs. 2, für eine Verletzung
der Vorschrift über die Vermögensbindung § 61 Abs. 3.

(3) Die Körperschaft hat den Nachweis, dass ihre tatsächliche Geschäftsführung den Er-
fordernissen des Absatzes 1 entspricht, durch ordnungsgemäße Aufzeichnungen über ihre
Einnahmen und Ausgaben zu führen.

(4)  Hat die Körperschaft ohne Vorliegen der Voraussetzungen Mittel angesammelt, kann
das Finanzamt ihr eine angemessene Frist für die Verwendung der Mittel setzen.

(5)  1Körperschaften im Sinne des § 10b Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 des Einkommensteu-
ergesetzes dürfen Zuwendungsbestätigungen im Sinne des § 50 Abs. 1 der Einkommen-
steuer-Durchführungsverordnung nur ausstellen, wenn

1. das Datum der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid oder des Freistellungsbe-
scheids nicht länger als fünf Jahre zurückliegt oder

2. die Feststellung der Satzungsmäßigkeit nach § 60 a Absatz 1 nicht länger als drei
Kalenderjahre zurückliegt und bisher kein Freistellungsbescheid oder keine Anlage
zum Körperschaftsteuerbescheid erteilt wurde.

2Die Frist ist taggenau zu berechnen.

§ 64
Steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe

(1) Schließt das Gesetz die Steuervergünstigung insoweit aus, als ein wirtschaftlicher Ge-
schäftsbetrieb (§ 14) unterhalten wird, so verliert die Körperschaft die Steuervergünstigung
für die dem Geschäftsbetrieb zuzuordnenden Besteuerungsgrundlagen (Einkünfte, Um-
sätze, Vermögen), soweit der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb kein Zweckbetrieb (§§ 65
bis 68) ist.

(2) Unterhält die Körperschaft mehrere wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, die keine
Zweckbetriebe (§§ 65 bis 68) sind, werden diese als ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
behandelt.

(3) Übersteigen die Einnahmen einschließlich Umsatzsteuer aus wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieben, die keine Zweckbetriebe sind, insgesamt nicht 35.000 Euro im Jahr, so
unterliegen die diesen Geschäftsbetrieben zuzuordnenden Besteuerungsgrundlagen nicht
der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer.
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(4) Die Aufteilung einer Körperschaft in mehrere selbstständige Körperschaften zum
Zweck der mehrfachen Inanspruchnahme der Steuervergünstigung nach Absatz 3 gilt als
Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne des § 42.

(5) Überschüsse aus der Verwertung unentgeltlich erworbenen Altmaterials außerhalb ei-
ner ständig dafür vorgehaltenen Verkaufsstelle, die der Körperschaftsteuer und der Ge-
werbesteuer unterliegen, können in Höhe des branchenüblichen Reingewinns geschätzt
werden.

(6) Bei den folgenden steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben kann der Be-
steuerung ein Gewinn von 15 Prozent der Einnahmen zu Grunde gelegt werden:

1. Werbung für Unternehmen, die im Zusammenhang mit der steuerbegünstigten Tätig-
keit einschließlich Zweckbetrieben stattfindet,

2. Totalisatorbetriebe,

3. Zweite Fraktionierungsstufe der Blutspendedienste.

§ 65
Zweckbetrieb

Ein Zweckbetrieb ist gegeben, wenn

1. der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb in seiner Gesamtrichtung dazu dient, die steuer-
begünstigten satzungsmäßigen Zwecke der Körperschaft zu verwirklichen,

2. die Zwecke nur durch einen solchen Geschäftsbetrieb erreicht werden können und

3. der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb zu nicht begünstigten Betrieben derselben oder
ähnlicher Art nicht in größerem Umfang in Wettbewerb tritt, als es bei Erfüllung der
steuerbegünstigten Zwecke unvermeidbar ist.

§ 66
Wohlfahrtspflege

(1) Eine Einrichtung der Wohlfahrtspflege ist ein Zweckbetrieb, wenn sie in besonderem
Maß den in § 53 genannten Personen dient.

(2) 1Wohlfahrtspflege ist die planmäßige, zum Wohle der Allgemeinheit und nicht des
Erwerbs wegen ausgeübte Sorge für Not leidende oder gefährdete Mitmenschen. 2Die
Sorge kann sich auf das gesundheitliche, sittliche, erzieherische oder wirtschaftliche Wohl
erstrecken und Vorbeugung oder Abhilfe bezwecken.

(3) 1Eine Einrichtung der Wohlfahrtspflege dient in besonderem Maße den in § 53 ge-
nannten Personen, wenn diesen mindestens zwei Drittel ihrer Leistungen zugute kommen.
2Für Krankenhäuser gilt § 67.
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§ 67
Krankenhäuser

(1) Ein Krankenhaus, das in den Anwendungsbereich des Krankenhausentgeltgesetzes
oder der Bundespflegesatzverordnung fällt, ist ein Zweckbetrieb, wenn mindestens 40
Prozent der jährlichen Belegungstage oder Berechnungstage auf Patienten entfallen, bei
denen nur Entgelte für allgemeine Krankenhausleistungen (§ 7 des Krankenhausentgelt-
gesetzes, § 10 der Bundespflegesatzverordnung) berechnet werden.

(2) Ein Krankenhaus, das nicht in den Anwendungsbereich des Krankenhausentgeltge-
setzes oder der Bundespflegesatzordnung fällt, ist ein Zweckbetrieb, wenn mindestens 40
Prozent der jährlichen Belegungstage oder Berechnungstage auf Patienten entfallen, bei
denen für die Krankenhausleistungen kein höheres Entgelt als nach Absatz 1 berechnet
wird.

§ 67a
Sportliche Veranstaltungen

- nicht abgedruckt -

§ 68
Einzelne Zweckbetriebe

Zweckbetriebe sind auch:

1. a) Alten-, Altenwohn- und Pflegeheime, Erholungsheime, Mahlzeitendienste, wenn
sie in besonderem Maß den in § 53 genannten Personen dienen (§ 66 Abs. 3),

b) Kindergärten, Kinder-, Jugend- und Studentenheime, Schullandheime und Ju-
gendherbergen,

2. a) landwirtschaftliche Betriebe und Gärtnereien, die der Selbstversorgung von Kör-
perschaften dienen und dadurch die sachgemäße Ernährung und ausreichende
Versorgung von Anstaltsangehörigen sichern,

b) andere Einrichtungen, die für die Selbstversorgung von Körperschaften erforder-
lich sind, wie Tischlereien, Schlossereien,

wenn die Lieferungen und sonstigen Leistungen dieser Einrichtungen an Außenste-
hende den Wert nach 20 Prozent der gesamten Lieferungen und sonstigen Leistungen
des Betriebs – einschließlich der an die Körperschaften selbst bewirkten – nicht über-
steigen.

3. a) Werkstätten für behinderte Menschen, die nach den Vorschriften des Dritten Bu-
ches Sozialgesetzbuch förderungsfähig sind und Personen Arbeitsplätze bieten,
die wegen ihrer Behinderung nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein
können,
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b) Einrichtungen für Beschäftigungs- und Arbeitstherapie, in denen behinderte Men-
schen auf Grund ärztlicher Indikationen außerhalb eines Beschäftigungsverhält-
nisses zum Träger der Therapieeinrichtung mit dem Ziel behandelt werden, kör-
perliche oder psychische Grundfunktionen zum Zwecke der Wiedereingliederung
in das Alltagsleben wiederherzustellen oder die besonderen Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten auszubilden, zu fördern und zu trainieren, die für eine Teilnahme am
Arbeitsleben erforderlich sind, und

c) Integrationsprojekte im Sinne des § 132 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch, wenn mindestens 40 Prozent der Beschäftigten besonders betroffene schwer-
behinderte Menschen im Sinne des § 132 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch sind,

4. Einrichtungen, die zur Durchführung der Blindenfürsorge und zur Durchführung der
Fürsorge für Körperbehinderte unterhalten werden,

5. Einrichtungen der Fürsorgeerziehung und der freiwilligen Erziehungshilfe,

6. von den zuständigen Behörden genehmigte Lotterien und Ausspielungen, wenn der
Reinertrag unmittelbar und ausschließlich zur Förderung mildtätiger, kirchlicher oder
gemeinnütziger Zwecke verwendet wird,

7. kulturelle Einrichtungen, wie Museen, Theater, und kulturelle Veranstaltungen, wie
Konzerte, Kunstausstellungen; dazu gehört nicht der Verkauf von Speisen und Ge-
tränken,

8. Volkshochschulen und andere Einrichtungen, soweit sie selbst Vorträge, Kurse und
andere Veranstaltungen wissenschaftlicher oder belehrender Art durchführen; dies gilt
auch, soweit die Einrichtungen den Teilnehmern dieser Veranstaltungen selbst Beher-
bergung und Beköstigung gewähren,

9. 1Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, deren Träger sich überwiegend aus
Zuwendungen der öffentlichen Hand oder Dritter oder aus der Vermögensverwaltung
finanziert. 2Der Wissenschaft und Forschung dient auch die Auftragsforschung. 3Nicht
zum Zweckbetrieb gehören Tätigkeiten, die sich auf die Anwendung gesicherter wis-
senschaftlicher Erkenntnisse beschränken, die Übernahme von Projektträgerschaften
sowie wirtschaftliche Tätigkeiten ohne Forschungsbezug.

§ 146
Ordnungsvorschriften für die Buchführung und für Aufzeichnungen

(1) 1Die Buchungen und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen sind vollständig, richtig,
zeitgerecht und geordnet vorzunehmen. 2Kasseneinnahmen und Kassenausgaben sollen
täglich festgehalten werden.

(2) 1Bücher und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen sind im Geltungsbereich dieses
Gesetzes zu führen und aufzubewahren. 2Dies gilt nicht, soweit für Betriebsstätten außer-
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halb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes nach dortigem Recht eine Verpflichtung be-
steht, Bücher und Aufzeichnungen zu führen, und diese Verpflichtung erfüllt wird. 3In
diesem Fall sowie bei Organgesellschaften außerhalb des Geltungsbereichs dieses Geset-
zes müssen die Ergebnisse der dortigen Buchführung in die Buchführung des hiesigen
Unternehmens übernommen werden, soweit sie für die Besteuerung von Bedeutung sind.
4Dabei sind die erforderlichen Anpassungen an die steuerrechtlichen Vorschriften im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes vorzunehmen und kenntlich zu machen.

(2a) 1Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann die zuständige Finanzbehörde auf schriftlichen
Antrag des Steuerpflichtigen bewilligen, dass elektronische Bücher und sonstige erfor-
derliche elektronische Aufzeichnungen oder Teile davon außerhalb des Geltungsbereichs
dieses Gesetzes geführt und aufbewahrt werden können. 2Voraussetzung ist, dass

1. der Steuerpflichtige der zuständigen Finanzbehörde den Standort des Datenverarbei-
tungssystems und bei Beauftragung eines Dritten dessen Namen und Anschrift mitteilt,

2. der Steuerpflichtige seinen sich aus den §§ 90, 93, 97, 140 bis 147 und 200 Absatz 1
und 2 ergebenden Pflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist,

3. der Datenzugriff nach § 147 Absatz 6 in vollem Umfang möglich ist und

4. die Besteuerung hierdurch nicht beeinträchtigt wird.

3Werden der Finanzbehörde Umstände bekannt, die zu einer Beeinträchtigung der Besteu-
erung führen, hat sie die Bewilligung zu widerrufen und die unverzügliche Rückverlage-
rung der elektronischen Bücher und sonstigen erforderlichen elektronischen Aufzeich-
nungen in den Geltungsbereich dieses Gesetzes zu verlangen. 4Eine Änderung der unter
Satz 2 Nummer 1 benannten Umstände ist der zuständigen Finanzbehörde unverzüglich
mitzuteilen.

(2b) Kommt der Steuerpflichtige der Aufforderung zur Rückverlagerung seiner elektron-
sichen Buchführung oder seinen Pflichten nach Absatz 2a Satz 4, zur Einräumung des
Datenzugriffs nach § 147 Abs. 6, zur Erteilung von Auskünften oder zur Vorlage ange-
forderter Unterlagen im Sinne des § 200 Abs. 1 im Rahmen einer Außenprüfung innerhalb
einer ihm bestimmten angemessenen Frist nach Bekanntgabe durch die zuständige Fi-
nanzbehörde nicht nach oder hat er seine elektronische Buchführung ohne Bewilligung der
zuständigen Finanzbehörde ins Ausland verlagert, kann ein Verzögerungsgeld von 2.500
Euro bis 250.000 Euro festgesetzt werden.

(3) 1Die Buchungen und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen sind in einer lebenden
Sprache vorzunehmen. 2Wird eine andere als die deutsche Sprache verwendet, so kann die
Finanzbehörde Übersetzungen verlangen. 3Werden Abkürzungen, Ziffern, Buchstaben
oder Symbole verwendet, muss im Einzelfall deren Bedeutung eindeutig festliegen.

(4) 1Eine Buchung oder eine Aufzeichnung darf nicht in einer Weise verändert werden,
dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist. 2Auch solche Veränderungen dür-
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fen nicht vorgenommen werden, deren Beschaffenheit es ungewiss lässt, ob sie ursprüng-
lich oder erst später gemacht worden sind.

(5) 1Die Bücher und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen können auch in der geord-
neten Ablage von Belegen bestehen oder auf Datenträgern geführt werden, soweit diese
Formen der Buchführung einschließlich des dabei angewandten Verfahrens den Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen; bei Aufzeichnungen, die allein nach
den Steuergesetzen vorzunehmen sind, bestimmt sich die Zulässigkeit des angewendeten
Verfahrens nach dem Zweck, den die Aufzeichnungen für die Besteuerung erfüllen sollen.
2Bei der Führung der Bücher und der sonst erforderlichen Aufzeichnungen auf Datenträ-
gern muss insbesondere sichergestellt sein, dass während der Dauer der Aufbewahrungs-
frist die Daten verfügbar sind und unverzüglich lesbar gemacht werden können. 3Dies gilt
auch für die Befugnisse der Finanzbehörde nach § 147 Abs. 6. Absätze 1 bis 4 gelten
sinngemäß.

(6) Die Ordnungsvorschriften gelten auch dann, wenn der Unternehmer Bücher und Auf-
zeichnungen, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, führt, ohne hierzu verpflichtet
zu sein.

§ 147
Ordnungsvorschriften für die Aufbewahrung von Unterlagen

(1) Die folgenden Unterlagen sind geordnet aufzubewahren:

1. Bücher und Aufzeichnungen, Inventare, Jahresabschlüsse, Lageberichte, die
Eröffnungsbilanz sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen Arbeitsan-
weisungen und sonstigen Organisationsunterlagen,

2. die empfangenen Handels- oder Geschäftsbriefe,

3. Wiedergaben der abgesandten Handels- und Geschäftsbriefe,

4. Buchungsbelege,

4a. Unterlagen, die einer mit Mitteln der Datenverarbeitung abgegebenen Zollan-
meldung nach Artikel 77 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 62 Abs. 2 Zollkodex
beizufügen sind, sofern die Zollbehörden nach Artikel 77 Abs. 2 Satz 1 Zoll-
kodex auf ihre Vorlage verzichtet oder sie nach erfolgter Vorlage zurückge-
geben haben,

5. sonstige Unterlagen, soweit sie für die Besteuerung von Bedeutung sind.

(2) Mit Ausnahme der Jahresabschlüsse, der Eröffnungsbilanz und der Unterlagen nach
Absatz 1 Nr. 4a können die in Absatz 1 aufgeführten Unterlagen auch als Wiedergabe auf
einem Bildträger oder auf anderen Datenträgern aufbewahrt werden, wenn dies den Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht und sichergestellt ist, dass die Wieder-
gabe oder die Daten
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1. mit den empfangenen Handels- oder Geschäftsbriefen und den Buchungsbelegen bild-
lich und mit den anderen Unterlagen inhaltlich übereinstimmen, wenn sie lesbar ge-
macht werden,

2. während der Dauer der Aufbewahrungsfrist jederzeit verfügbar sind, unverzüglich
lesbar gemacht und maschinell ausgewertet werden können.

(3) 1Die in Absatz 1 Nr. 1, 4 und 4a aufgeführten Unterlagen sind zehn Jahre, die sonstigen
in Absatz 1 aufgeführten Unterlagen sechs Jahre aufzubewahren, sofern nicht in anderen
Steuergesetzen kürzere Aufbewahrungsfristen zugelassen sind. 2Kürzere Aufbewahrungs-
fristen nach außersteuerlichen Gesetzen lassen die in Satz 1 bestimmte Frist unberührt.
3Die Aufbewahrungsfrist läuft jedoch nicht ab, soweit und solange die Unterlagen für
Steuern von Bedeutung sind, für welche die Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen ist;
§ 169 Abs. 2 Satz 2 gilt nicht.

(4) Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die letzte
Eintragung in das Buch gemacht, das Inventar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss
oder der Lagebericht aufgestellt, der Handels- oder Geschäftsbrief empfangen oder abge-
sandt worden oder der Buchungsbeleg entstanden ist, ferner die Aufzeichnung vorgenom-
men worden ist oder die sonstigen Unterlagen entstanden sind.

(5) Wer aufzubewahrende Unterlagen in der Form einer Wiedergabe auf einem Bildträger
oder auf anderen Datenträgern vorlegt, ist verpflichtet, auf seine Kosten diejenigen Hilfs-
mittel zur Verfügung zu stellen, die erforderlich sind, um die Unterlagen lesbar zu machen;
auf Verlangen der Finanzbehörde hat er auf seine Kosten die Unterlagen unverzüglich ganz
oder teilweise auszudrucken oder ohne Hilfsmittel lesbare Reproduktionen beizubringen.

(6) 1Sind die Unterlagen nach Absatz 1 mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems erstellt
worden, hat die Finanzbehörde im Rahmen einer Außenprüfung das Recht, Einsicht in die
gespeicherten Daten zu nehmen und das Datenverarbeitungssystem zur Prüfung dieser
Unterlagen zu nutzen. 2Sie kann im Rahmen einer Außenprüfung auch verlangen, dass die
Daten nach ihren Vorgaben maschinell ausgewertet oder ihr die gespeicherten Unterlagen
und Aufzeichnungen auf einen maschinell verwertbaren Datenträger zur Verfügung ge-
stellt werden. 3Die Kosten trägt der Steuerpflichtige.

§ 147 a
Vorschriften für die Aufbewahrung von Aufzeichnungen und Unterlagen bestimmter

Steuerpflichtiger

1Steuerpflichtige, bei denen die Summe der positiven Einkünfte nach § 2 Absatz 1 Num-
mer 4 bis 7 des Einkommensteuergesetzes (Überschusseinkünfte) mehr als 500.000 Euro
im Kalenderjahr beträgt, haben die Aufzeichnungen und Unterlagen über die den Über-
schusseinkünften zu Grunde liegenden Einnahmen und Werbungskosten sechs Jahre auf-
zubewahren. 2Im Falle der Zusammenveranlagung sind für die Feststellung des Über-
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schreitens des Betrags von 500.000 Euro die Summe der positiven Einkünften nach Satz 1
eines jeden Ehegatten maßgebend. 3Die Verpflichtung nach Satz 1 ist vom Beginn des
Kalenderjahres an zu erfüllen, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem die Summe der po-
sitiven Einkünfte im Sinne des Satzes 1 mehr als 500.000 Euro beträgt. 4Die Verpflichtung
nach Satz 1 endet mit Ablauf des fünften aufeinanderfolgenden Kalenderjahrs, in dem die
Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfüllt sind. 5§ 147 Abs. 2, Absatz 3 Satz 3 und die
Absätze 4 bis 6 gelten entsprechend. 6Die Sätze 1 bis 3 und 5 gelten entsprechend in den
Fällen, in denen die zuständige Finanzbehörde den Steuerpflichtigen für die Zukunft zur
Aufbewahrung der in Satz 1 genannten Aufzeichnungen und Unterlagen verpflichtet, weil
er seinen Mitwirkungspflichten nach § 90 Absatz 2 Satz 3 nicht nachgekommen ist.

§ 148
Bewilligung von Erleichterungen

1Die Finanzbehörden können für einzelne Fälle oder für bestimmte Gruppen von Fällen
Erleichterungen bewilligen, wenn die Einhaltung der durch die Steuergesetze begründeten
Buchführungs-, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten Härten mit sich bringt und
die Besteuerung durch die Erleichterung nicht beeinträchtigt wird. 2Erleichterungen nach
Satz 1 können rückwirkend bewilligt werden. 3Die Bewilligung kann widerrufen werden.

§ 149
Abgabe der Steuererklärungen

(1) 1Die Steuergesetze bestimmen, wer zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist.
2Zur Abgabe einer Steuererklärung ist auch verpflichtet, wer hierzu von der Finanzbehörde
aufgefordert wird. 3Die Aufforderung kann durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen.
4Die Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung bleibt auch dann bestehen, wenn die
Finanzbehörde die Besteuerungsgrundlagen geschätzt hat (§ 162).

(2) 1Soweit die Steuergesetze nichts anderes bestimmen, sind Steuererklärungen, die sich
auf ein Kalenderjahr oder einen gesetzlich bestimmten Zeitpunkt beziehen, spätestens fünf
Monate danach abzugeben. 2Bei Steuerpflichtigen, die den Gewinn aus Land- und Forst-
wirtschaft nach einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr ermitteln, endet
die Frist nicht vor Ablauf des fünften Monats, der auf den Schluss des in dem Kalenderjahr
begonnen Wirtschaftsjahres folgt.

§ 150
Form und Inhalt der Steuererklärungen

(1) 1Die Steuererklärungen sind nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben,
soweit nicht eine mündliche Steuererklärung zugelassen ist. 2§ 87 a ist nur anwendbar,
soweit auf Grund eines Gesetzes oder einer nach Absatz 6 erlassenen Rechtsverordnung
die Steuererklärung auf maschinell verwertbarem Datenträger oder durch Datenfernüber-
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tragung übermittelt werden darf. 3Der Steuerpflichtige hat in der Steuererklärung die Steuer
selbst zu berechnen, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist (Steueranmeldung).

(2) 1Die Angaben in den Steuererklärungen sind wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und
Gewissen zu machen. 2Dies ist, wenn der Vordruck dies vorsieht, schriftlich zu versichern.

(3) 1Ordnen die Steuergesetze an, dass der Steuerpflichtige die Steuererklärung eigenhän-
dig zu unterschreiben hat, so ist die Unterzeichnung durch einen Bevollmächtigten nur
dann zulässig, wenn der Steuerpflichtige infolge seines körperlichen oder geistigen Zu-
standes oder durch längere Abwesenheit an der Unterschrift gehindert ist. 2Die eigenhän-
dige Unterschrift kann nachträglich verlangt werden, wenn der Hinderungsgrund wegge-
fallen ist.

(4) 1Den Steuererklärungen müssen die Unterlagen beigefügt werden, die nach den Steu-
ergesetzen vorzulegen sind. 2Dritte Personen sind verpflichtet, hierfür erforderliche Be-
scheinigungen auszustellen.

(5) 1In die Vordrucke der Steuererklärungen können auch Fragen aufgenommen werden,
die zur Ergänzung der Besteuerungsunterlagen für Zwecke einer Statistik nach dem Gesetz
über Steuerstatistiken erforderlich sind. 2Die Finanzbehörden können ferner von Steuer-
pflichtigen Auskünfte verlangen, die für die Durchführung des Bundesausbildungsförde-
rungsgesetzes erforderlich sind. 3Die Finanzbehörden haben bei der Überprüfung der An-
gaben dieselben Befugnisse wie bei der Aufklärung der für die Besteuerung erheblichen
Verhältnisse.

(6) 1Zur Erleichterung und Vereinfachung des automatisierten Besteuerungsverfahrens
kann das Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates bestimmen, dass und unter welchen Voraussetzungen Steuererklärungen oder
sonstige für das Besteuerungsverfahren erforderliche Daten ganz oder teilweise durch Da-
tenfernübertragung oder auf maschinell verwertbaren Datenträgern übermittelt werden
können. 2Dabei können insbesondere geregelt werden:

1. das Nähere über Form, Inhalt, Verarbeitung und Sicherung der zu übermittelnden Da-
ten,

2. die Art und Weise der Übermittlung der Daten,

3. die Zuständigkeit für die Entgegennahme der zu übermittelnden Daten,

4. die Mitwirkungspflicht Dritter und deren Haftung, wenn auf Grund unrichtiger Erhe-
bung, Verarbeitung oder Übermittlung der Daten Steuern verkürzt oder Steuervorteile
erlangt werden,

5. der Umfang und die Form der für dieses Verfahren erforderlichen besonderen Erklä-
rungspflichten des Steuerpflichtigen.

3Bei der Datenübermittlung ist ein sicheres Verfahren zu verwenden, das den Datenüber-
mittler (Absender der Daten) authentifiziert und die Vertraulichkeit und Integrität des
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elektronisch übermittelten Datensatzes gewährleistet. 4Zur Authentifzierung des Daten-
übermittlers kann auch der elektronische Identitätsnachweis des Personalausweises ge-
nutzt werden; die dazu erforderlichen Daten dürfen zusammen mit den übrigen übermit-
telten Daten gespeichert und verwendet werden. 5Das Verfahren wird vom Bundesminis-
terium der Finanzen im Benehmen mit dem Bundesministerium des Innern durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmt. 6Die Rechtsverordnung kann auch
Ausnahmen von der Pflicht zur Verwendung dieses Verfahrens vorsehen. 7Einer Zustim-
mung des Bundesrates zu einer Rechtsverordnung nach den Sätzen 1 und 5 bedarf es nicht,
soweit Kraftfahrzeugsteuer, Luftverkehrsteuer, Versicherungsteuer und Verbrauchsteu-
ern, mit Ausnahme der Biersteuer, betroffen sind. 8Zur Regelung der Datenübermittlung
kann in der Rechtsverordnung auf Veröffentlichungen sachverständiger Stellen verwiesen
werden. Hierbei sind das Datum der Veröffentlichung, die Bezugsquelle und eine Stelle
zu bezeichnen, bei der die Veröffentlichung archivmäßig gesichert niedergelegt ist. 9§ 87
a Absatz 3 Satz 2 ist nicht anzuwenden.

(7) ...

(8) ...

§ 151
Aufnahme der Steuererklärung an Amtsstelle

Steuererklärungen, die schriftlich abzugeben sind, können bei der zuständigen Finanzbe-
hörde zur Niederschrift erklärt werden, wenn die Schriftform dem Steuerpflichtigen nach
seinen persönlichen Verhältnissen nicht zugemutet werden kann, insbesondere, wenn er
nicht in der Lage ist, eine gesetzlich vorgeschriebene Selbstberechnung der Steuer vorzu-
nehmen oder durch einen Dritten vornehmen zu lassen.

§ 152
Verspätungszuschlag

(1) 1Gegen denjenigen, der seiner Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung nicht
oder nicht fristgemäß nachkommt, kann ein Verspätungszuschlag festgesetzt werden. 2Von
der Festsetzung eines Verspätungszuschlages ist abzusehen, wenn die Versäumnis ent-
schuldbar erscheint. 3Das Verschulden eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfül-
lungsgehilfen steht dem eigenen Verschulden gleich.

(2) 1Der Verspätungszuschlag darf zehn Prozent der festgesetzten Steuer oder des festge-
setzten Messbetrags nicht übersteigen und höchstens fünfundzwanzigtausend Euro betra-
gen. 2Bei der Bemessung des Verspätungszuschlages sind neben seinem Zweck, den Steu-
erpflichtigen zur rechtzeitigen Abgabe der Steuererklärung anzuhalten, die Dauer der
Fristüberschreitung, die Höhe des sich aus der Steuerfestsetzung ergebenden Zahlungs-
anspruches, die aus der verspäteten Abgabe der Steuererklärung gezogenen Vorteile sowie
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das Verschulden und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen zu be-
rücksichtigen.

(3) Der Verspätungszuschlag ist regelmäßig mit der Steuer oder dem Steuermessbetrag
festzusetzen.

(4) Bei Steuererklärungen für gesondert festzustellende Besteuerungsgrundlagen gelten
die Absätze 1 bis 3 mit der Maßgabe, dass bei Anwendung des Absatzes 2 Satz 1 die
steuerlichen Auswirkungen zu schätzen sind.

(5)  (weggefallen)

§ 153
Berichtigungen von Erklärungen

(1) 1Erkennt ein Steuerpflichtiger nachträglich vor Ablauf der Festsetzungsfrist,

1. dass eine von ihm oder für ihn abgegebene Erklärung unrichtig oder unvollständig ist
und dass es dadurch zu einer Verkürzung von Steuern kommen kann oder bereits ge-
kommen ist oder

2. dass eine durch Verwendung von Steuerzeichen oder Steuerstemplern zu entrichtende
Steuer nicht in der richtigen Höhe entrichtet worden ist,

so ist er verpflichtet, dies unverzüglich anzuzeigen und die erforderliche Richtigstellung
vorzunehmen. 2Die Verpflichtung trifft auch den Gesamtrechtsnachfolger eines Steuer-
pflichtigen und die nach den §§ 34 und 35 für den Gesamtrechtsnachfolger oder den Steu-
erpflichtigen handelnde Personen.

(2) Die Anzeigepflicht besteht ferner, wenn die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung,
Steuerermäßigung oder sonstige Steuervergünstigung nachträglich ganz oder teilweise
wegfallen.

(3) Wer Waren, für die eine Steuervergünstigung unter einer Bedingung gewährt worden
ist, in einer Weise verwenden will, die der Bedingung nicht entspricht, hat dies vorher der
Finanzbehörde anzuzeigen.

§ 347
Statthaftigkeit des Einspruchs

(1) 1Gegen Verwaltungsakte

1. in Abgabenangelegenheiten, auf die dieses Gesetz Anwendung findet,

2. in Verfahren zur Vollstreckung von Verwaltungsakten in anderen als den in
Nummer 1 bezeichneten Angelegenheiten, soweit die Verwaltungsakte durch Bun-
desfinanzbehörden oder Landesfinanzbehörden nach den Vorschriften dieses Gesetzes
zu vollstrecken sind,
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3. in öffentlich-rechtlichen und berufsrechtlichen Angelegenheiten, auf die dieses Gesetz
nach § 164a des Steuerberatungsgesetzes Anwendung findet,

4. in anderen durch die Finanzbehörden verwalteten Angelegenheiten, soweit die Vor-
schriften über die außergerichtlichen Rechtsbehelfe durch Gesetz für anwendbar er-
klärt worden sind oder erklärt werden,

ist als Rechtsbehelf der Einspruch statthaft. 2Der Einspruch ist außerdem statthaft, wenn
geltend gemacht wird, dass in den in Satz 1 bezeichneten Angelegenheiten über einen vom
Einspruchsführer gestellten Antrag auf Erlass eines Verwaltungsaktes ohne Mitteilung
eines zureichenden Grundes binnen angemessener Frist sachlich nicht entschieden worden
ist.

(2) Abgabeangelegenheiten sind alle mit der Verwaltung der Abgaben einschließlich der
Abgabenvergütungen oder sonst mit der Anwendung der abgabenrechtlichen Vorschriften
durch die Finanzbehörden zusammenhängenden Angelegenheiten einschließlich der Maß-
nahmen der Bundesfinanzbehörden zur Beachtung der Verbote und Beschränkungen für
den Warenverkehr über die Grenze; den Abgabenangelegenheiten stehen die Angelegen-
heiten der Verwaltung der Finanzmonopole gleich.

(3) Die Vorschriften des Siebenten Teils finden auf das Straf- und Bußgeldverfahren keine
Anwendung.

§ 348
Ausschluss des Einspruchs

Der Einspruch ist nicht statthaft

1. gegen Einspruchsentscheidung (§ 367),

2. bei Nichtentscheidung über einen Einspruch,

3. gegen Verwaltungsakte der obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder, au-
ßer wenn ein Gesetz das Einspruchsverfahren vorschreibt,

4. gegen Entscheidungen in Angelegenheiten des Zweiten und Sechsten Abschnitts des
Zweiten Teils des Steuerberatungsgesetzes,

5. (weggefallen)

6. In den Fällen des § 172 Abs. 3.

§ 361
Aussetzung der Vollziehung

(1) 1Durch Einlegung des Einspruchs wird die Vollziehung des angefochtenen Verwal-
tungsaktes vorbehaltlich des Absatzes 4 nicht gehemmt, insbesondere die Erhebung einer
Abgabe nicht aufgehalten. 2Entsprechendes gilt bei Anfechtung von Grundlagenbeschei-
den für die darauf beruhenden Folgebescheide.
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(2) 1Die Finanzbehörde, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, kann die
Vollziehung ganz oder teilweise aussetzen; § 367 Abs. 1 Satz 2 gilt sinngemäß. 2Auf Antrag
soll die Aussetzung erfolgen, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des ange-
fochtenen Verwaltungsakts bestehen oder wenn die Vollziehung für den Betroffenen eine
unbillige, nicht durch überwiegende öffentliche Interessen gebotene Härte zur Folge hätte.
3Ist der Verwaltungsakt schon vollzogen, tritt an die Stelle der Aussetzung der Vollziehung
die Aufhebung der Vollziehung. 4Bei Steuerbescheiden sind die Aussetzung und die Auf-
hebung der Vollziehung auf die festgesetzte Steuer, vermindert um die anzurechnenden
Steuerabzugsbeträge, um die anzurechnende Körperschaftsteuer und um die festgesetzten
Vorauszahlungen, beschränkt; dies gilt nicht, wenn die Aussetzung oder Aufhebung der
Vollziehung zur Abwendung wesentlicher Nachteile nötig erscheint. 5Die Aussetzung
kann von einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden.

(3) 1Soweit die Vollziehung eines Grundlagenbescheides ausgesetzt wird, ist auch die
Vollziehung eines Folgebescheides auszusetzen. 2Der Erlass eines Folgebescheides bleibt
zulässig. 3Über eine Sicherheitsleistung ist bei der Aussetzung eines Folgebescheides zu
entscheiden, es sei denn, dass bei der Aussetzung der Vollziehung des Grundlagenbe-
scheids die Sicherheitsleistung ausdrücklich ausgeschlossen worden ist.

(4) 1Durch Einlegung eines Einspruchs gegen die Untersagung des Gewerbebetriebes oder
der Berufsausübung wird die Vollziehung des angefochtenen Verwaltungsaktes gehemmt.
2Die Finanzbehörde, die den Verwaltungsakt erlassen hat, kann die hemmende Wirkung
durch besondere Anordnung ganz oder zum Teil beseitigen, wenn sie es im öffentlichen
Interesse für geboten hält; sie hat das öffentliche Interesse schriftlich zu begründen. 3§ 367
Abs. 1 Satz 2 gilt sinngemäß.

(5) Gegen die Ablehnung der Aussetzung der Vollziehung kann das Gericht nur nach
§ 69 Abs. 3 und 5 Satz 3 der Finanzgerichtsordnung angerufen werden.

§ 362
Rücknahme des Einspruchs

(1) 1Der Einspruch kann bis zur Bekanntgabe der Entscheidung über den Einspruch zu-
rückgenommen werden. 2§ 357 Abs. 1 und 2 gilt sinngemäß.

(1a) 1Soweit Besteuerungsgrundlagen für ein Verständigungs- oder ein Schiedsverfahren
nach einem Vertrag im Sinne des § 2 von Bedeutung sein können, kann der Einspruch
hierauf begrenzt zurückgenommen werden. 2§ 354 Abs. 1a Satz 2 gilt entsprechend.

(2) 1Die Rücknahme hat den Verlust des eingelegten Einspruchs zur Folge. 2Wird nach-
träglich die Unwirksamkeit der Rücknahme geltend gemacht, so gilt § 110 Abs. 3 sinnge-
mäß.
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§ 367
Entscheidung über den Einspruch

(1) 1Über den Einspruch entscheidet die Finanzbehörde, die den Verwaltungsakt erlassen
hat, durch Einspruchsentscheidung. 2Ist für den Steuerfall nachträglich eine andere Fi-
nanzbehörde zuständig geworden, so entscheidet diese Finanzbehörde; § 26 Satz 2 bleibt
unberührt.

(2) 1Die Finanzbehörde, die über den Einspruch entscheidet, hat die Sache in vollem Um-
fang erneut zu prüfen. 2Der Verwaltungsakt kann auch zum Nachteil des Einspruchsführers
geändert werden, wenn dieser auf die Möglichkeit einer verbösernden Entscheidung unter
Angabe von Gründen hingewiesen und ihm Gelegenheit gegeben worden ist, sich hierzu
zu äußern. 3Einer Einspruchsentscheidung bedarf es nur insoweit, als die Finanzbehörde
dem Einspruch nicht abhilft.

(2a) 1Die Finanzbehörde kann vorab über Teile des Einspruchs entscheiden, wenn dies
sachdienlich ist. 2Sie hat in dieser Entscheidung zu bestimmen, hinsichtlich welcher Teile
Bestandskraft nicht eintreten soll.

(2b) 1Anhängige Einsprüche, die eine vom Gerichtshof der Europäischen Union, vom
Bundesverfassungsgericht oder vom Bundesfinanzhof entschiedene Rechtsfrage betreffen
und denen nach dem Ausgang des Verfahrens vor diesen Gerichten nicht abgeholfen wer-
den kann, können durch Allgemeinverfügung insoweit zurückgewiesen werden. 2Sachlich
zuständig für den Erlass der Allgemeinverfügung ist die oberste Finanzbehörde. 3Die All-
gemeinverfügung ist im Bundessteuerblatt und auf den Internetseiten des Bundesministe-
riums der Finanzen zu veröffentlichen. 4Sie gilt am Tag nach der Herausgabe des Bun-
dessteuerblattes, in dem sie veröffentlicht wird, als bekannt gegeben. 5Abweichend von
§ 47 Abs. 61 der Finanzgerichtsordnung entdet die Klagefrist mit Ablauf eines Jahres nach
dem Tag der Bekanntgabe. 7§ 63 Abs. 81 Nr. 91 der Finanzgerichtsordnung gilt auch, soweit
ein Einspruch durch eine Allgemeinverfügung nach Satz 1 zurückgewiesen wurde.

(3) 1Richtet sich der Einspruch gegen einen Verwaltungsakt, den eine Behörde auf Grund
gesetzlicher Vorschrift für die zuständige Finanzbehörde erlassen hat, so entscheidet die
zuständige Finanzbehörde über den Einspruch. 2Auch die für die zuständige Finanzbehörde
handelnde Behörde ist berechtigt, dem Einspruch abzuhelfen.
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